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Beschlussempfehlung 

an die Stadtverordnetenversammlung 
 
 

Nachtflugverbot in Calden im Planfeststellungsbeschuss festschreiben 
Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG 
- 101.16.270 - 
 
Berichterstatter/-in: Stadtverordneter Zeidler 
 
 
 
 
Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, 

1. beim Regierungspräsidium als verfahrensführende Behörde zu beantragen, 
dass im Planfeststellungsbeschluss ein Nachtflugverbot von 21 bis 7 Uhr (mit 
der befristeten Ausnahme der genehmigten bestehenden 4 Flugbewegungen) 
beim Neubau des Flughafen Calden festgeschrieben wird. 

2. sich im Aufsichtsgremium der Flughafen GmbH dafür einzusetzen, dass die 
Flughafen GmbH einen gleichlautenden Antrag stellt. 

 
 
 
 
Geänderter Antrag 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Magistrat wird beauftragt, 

1. beim Regierungspräsidium als verfahrensführende Behörde zu beantragen, 
dass im Planfeststellungsbeschluss ein Nachtflugverbot von 22 bis 6 Uhr (mit 
der befristeten Ausnahme der genehmigten bestehenden 4 Flugbewegungen) 
beim Neubau des Flughafen Calden festgeschrieben wird. 

2. sich im Aufsichtsgremium der Flughafen GmbH dafür einzusetzen, dass die 
Flughafen GmbH einen gleichlautenden Antrag stellt. 
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Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr fasst bei 
 
Zustimmung: Grüne, Kasseler Linke.ASG 
Ablehnung: CDU, FDP 
Enthaltung: SPD 
den  

Beschluss 
 

Der Stadtverordnetenversammlung wird empfohlen, folgenden Beschluss 
zu fassen: 
 
Der geänderte Antrag der Fraktion Kasseler Linke.ASG betr. 
Nachtflugverbot in Calden im Planfeststellungsbeschuss festschreiben, 
-101.16.270-, wird abgelehnt. 

 
 
 
 
Alfons Spitzenberg Elisabeth Spangenberg 
Vorsitzender  Schriftführerin 


